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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen (AGB) 
der Videodesign.ch GmbH 
  
Präambel 
Videodesign.ch GmbH (nachfolgend: Dienst-
leister) bietet unter der Internetadresse 
www.videodesign.com, www.videodesign.ch 
und ihren Unterseiten (nachfolgend: die Web-
seiten) Dienstleistungen und Informationen in 
den Bereichen Design, Animation, Filmproduk-
tion, Marketing und Kommunikation an.  

 
§1 Allgemeine Bestimmungen 
 
1.1 Geltungsbereich 
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) regeln die rechtlichen Bezie-
hungen zwischen dem Dienstleister und dem 
Auftraggeber (nachfolgend: Kunde). 
 
1.2 Kollision mit den AGB des Kunden 
Wird ein Vertrag abgeschlossen und der Kunde 
legt ebenfalls AGB vor, gelten die übereinstim-
menden Punkte. Die abweichenden Punkte in 
den AGB des Kunden gelten nur, wenn sie vom 
Dienstleister ausdrücklich schriftlich anerkannt 
werden. 
 
§2 Pflichten und Rechte des Dienstleisters 
 
2.1 Leistungserbringung 
Der Dienstleister ist verpflichtet, die Leistun-
gen gemäss den Angaben in der Offerte zu er-
bringen. 
 
2.2 Leistungen von Drittanbietern 
Der Dienstleister ist berechtigt, zur Erfüllung 
der gesamten Auftragsabwicklung, Leistungen 
von Drittanbietern erbringen zu lassen, wobei 
die rechtlichen Beziehungen – und somit die 
Pflichten und Rechte – zwischen dem Dienst-
leister sowie dem Kunden unberührt bleiben. 
Der Dienstleister nimmt die Leistungen von 
Drittanbietern auf eigenen Namen und auf ei-
gene Rechnung vor. 
 
2.3 Referenzlistung 
Die erstellte Arbeit darf vom Dienstleister auf 
dessen Webseiten präsentiert werden. Zudem 
ist es dem Dienstleister erlaubt, die erstellte  

Arbeit in jeglichen Marketingmaterialien zu in-
tegrieren. Die im finalen Video beinhalteten 
Marken/Unternehmen dürfen namentlich er-
wähnt und mit deren Logo gelistet werden, so-
wohl online als auch offline. Falls eine Refe-
renzlistung nicht gewünscht ist, so teilt der 
Kunde dies ausdrücklich dem Dienstleister mit. 
 
 
§3 Vom Kunden bereitgestelltes Material 
 
3.1 Qualität des bereitgestellten Daten- 
materials 
Der Kunde verpflichtet sich, die vom Dienstleis-
ter bereitgestellten Formulare wahrheitsge-
mäss auszufüllen. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktu-
alität, Gestaltung und Vollständigkeit des vom 
Kunden bereitgestellten Materials ist dieser al-
lein verantwortlich. Der Kunde sichert zu, dass 
das dem Dienstleister für die Auftragsausfüh-
rung überlassene Material (inklusive Namen, 
Domain und Texte) wie zum Beispiel Bild- oder 
Textmaterial, Muster, Ideen, Konzepte und 
Schriften weder (a) Schutzrechte Dritter ver-
letzt noch (b) gegen geltende gesetzliche Best-
immungen verstösst. Dies wird vom Dienstleis-
ter nicht überprüft. Die entsprechende Prü-
fung obliegt allein dem Kunden.  
 
3.2 Nachträglich festgestellter Verstoss ge-
gen das Gesetz oder Schutzrechte Dritter 
Erfährt der Kunde erst nach der Auftragsertei-
lung, dass die von ihm bereitgestellten Inhalte 
und Daten gegen das Gesetz oder Schutz-
rechte Dritter verstossen, so hat er dies dem 
Dienstleister unverzüglich anzuzeigen. Dieser 
ist dann zum fristlosen Abbruch der Auf-
tragserfüllung berechtigt, wobei die Pflicht des 
Kunden bezüglich der Zahlung des vollen Of-
fertbetrags unberührt bleibt.  
 
3.3 Einholung Lizenzen für die Verwendung 
oder Veröffentlichung des Endprodukts 
Der Kunde verpflichtet sich, allfällig benötigte 
zusätzliche Lizenzen für die Verwendung und 
Veröffentlichung des Endprodukts abzuklären 
und ordnungsgemäss zu beschaffen.  
 
3.4 Haftung und Schadloshaltung 
Der Dienstleister haftet weder unmittelbar 
noch mittelbar für aus Verstössen des Kunden 
gegen diesen § 3 entstehende Schäden. Der 
Kunde ist verpflichtet, allfällige Ansprüche 
Dritter gegen den Dienstleister auf eigene 
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Kosten abzuwehren, den Dienstleister bei der 
Abwehr von Ansprüchen von Dritten zu unter-
stützen und ihn für jegliche Kosten und Schä-
den, die ihm im Zusammenhang mit der Ver-
letzung dieses § 3 entstehen, vollumfänglich 
schadlos zu halten. 
 
§4 Immaterialgüterrechte 
 
4.1 Eigentum Dienstleister 
Sämtliche Immaterialgüterrechte an allen im 
Auftrag des Kunden erstellten Endprodukten 
gehören dem Dienstleister.  
 
4.2 Nutzungsrecht Kunde 
Der Kunde erhält nach erfolgter Abnahme und 
vollständiger Zahlung ein weder ausschliessli-
ches noch übertragbares, örtlich und zeitlich 
unbeschränktes Nutzungsrecht an den vom 
Dienstleister erstellten Endprodukten. Dieses 
Nutzungsrecht ist insofern beschränkt, als bei 
Filmen mit Vertonung die kommerzielle Nut-
zung (Werbung im TV, Radio, Kino, Stadion, am 
Point of Sale, als vorgeschaltete oder eingebet-
tete Werbung) nur mit vorgängiger schriftlicher 
Zustimmug des Dienstleisters zulässig ist. Jede 
Änderung oder Ergänzung der Endprodukte 
bedarf der schriftlichen Zustimmung des 
Dienstleisters. 
 
4.3 Verwendung Zwischenprodukte 
Alle während des Arbeitsprozesses entstande-
nen Konzepte, Ideen, Entwürfe und Grafiken 
dürfen vom Kunden nicht in irgendeiner Form 
ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 
des Dienstleisters verwendet, publiziert oder 
reproduziert werden. 
 
4.4 Rechte an Inhalten auf den Webseiten 
des Dienstleisters 
Die Webseiten sowie die gesamten über die 
Webseiten zugänglichen Inhalte des Dienstleis-
ters (nachfolgend: Inhalte) sind urheberrecht-
lich geschützt und gehören, soweit nicht an-
ders bestimmt, ausschliesslich und umfassend 
dem Dienstleister. Die Webseiten können Hin-
weise auf Schutz- und Nutzungsrechte von 
Dritten enthalten, die vom Kunden zu beach-
ten sind. Das (vollständige oder teilweise) Re-
produzieren, Verbreiten, Übermitteln (elektro-
nisch oder mit anderen Mitteln), Modifizieren, 
Verknüpfen oder Benutzen der Inhalte für öf-
fentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung des Dienst-
leisters untersagt. 
 
§5 Offerte und Vertragsabschluss 
 
Eine Offerte des Dienstleisters ist 30 Tage lang 
gültig, sofern sie nicht eine andere Annahme-
frist enthält. Die Offerte enthält die offerierten 
Leistungen, den Offertbetrag sowie Zusatzop-
tionen. Ohne Einwilligung des Dienstleisters 
darf Dritten keine Einsicht in die Offertunterla-
gen gewährt werden.  
 
Der Vertragsabschluss erfolgt durch schriftli-
che, mündliche oder konkludente Annahme 
der Offerte des Dienstleisters durch den Kun-
den. Erfolgt die Annahme schriftlich, kann die 
unterschriebene Offerte postalisch oder per E-
Mail als PDF-Datei an den Dienstleister zuge-
stellt werden. 
 
§6 Auftragsabwicklung 
 
6.1 Leistungen 
Wenn nicht anders vereinbart wird, erfolgt die 
Auftragserfüllung durch den Dienstleister in 
folgenden Arbeitsschritten: 
 
1. Kick-off Meeting (digital oder physisch) 
2. Konzeption (Erstellung Skript/Drehbuch) 
3. Illustration (Erstellung Storyboard) 
4. Vertonung und Übersetzungen 
5. Animation (Erstellung Basisversion) 
6. Zusätzliche Sprachversionen (falls in Offerte 
enthalten und vom Kunden bestätigt) 
 
Die Arbeitsschritte Konzeption, Illustration, 
Animation und ggf. Erstellung von Sprachversi-
onen werden jeweils mit einer Abnahme durch 
den Kunden abgeschlossen. Im Rahmen der 
Arbeitsschritte Konzeption, Illustration und 
Animation sind je zwei Anpassungen gestützt 
auf Änderungswünsche des Kunden, welche 
sich thematisch auf den jeweiligen Arbeits-
schritt beziehen müssen (bspw. dürfen sich die 
Änderungswünsche beim Arbeitsschritt Ani-
mation ausschliesslich auf die Animation ge-
mäss Storyboard beziehen und keine Änderun-
gen des bereits abgenommenen Storyboards 
zur Folge haben), im Auftragsvolumen gemäss 
Offerte enthalten. Verlangt der Kunde zusätzli-
che Anpassungen oder verlangt er Anpassun-
gen, die sich auf einen bereits abgenommenen 



 

 

 

3 / 5 

 
 

Videodesign.ch GmbH 
Pilatusstrasse 18 
CH-6003 Luzern 

+41 (0) 44 555 86 90 
info@videodesign.com 
www.videodesign.com 

Arbeitsschritt beziehen, erstellt der Dienstleis-
ter eine Offerte für die gewünschten Anpas-
sungen und nimmt sie nach Annahme der Of-
ferte durch den Kunden vor. Diesfalls ist der 
Dienstleister berechtigt, den Zeitplan anzupas-
sen. Lehnt der Kunde die Offerte ab oder er-
klärt er sich innert 5 Werktagen nach Empfang 
der Offerte nicht, gilt der betreffende Arbeits-
schritt als abgenommen und die Auftragserfül-
lung wird ohne Vornahme der gewünschten 
Anpassungen fortgesetzt. 
 
Beinhaltet die Offerte die Erstellung von weite-
ren Sprachversionen, werden diese innerhalb 
von 10 Werktagen nach der Abnahme der Ani-
mation (Basisversion) durch den Kunden er-
stellt. 
 
6.2 Mitwirkungspflicht Kunde 
Der Kunde ist verpflichtet, bei der Auftragser-
füllung soweit notwendig mitzuwirken. Er ist 
insbesondere verpflichtet, dem Dienstleister 
die für die Auftragserfüllung notwendigen In-
formationen, Unterlagen, Daten etc. zur Verfü-
gung zu stellen und ihm jeweils innert 5 Werk-
tagen nach der Zustellung eines Arbeitsresul-
tats eine Rückmeldung zu geben. 
 
Verletzt der Kunde seine Mitwirkungspflicht, ist 
der Dienstleister berechtigt, den Zeitplan nach 
eigenem Ermessen angemessen anzupassen. 
 
§7 Zahlungsmodalitäten 
 
7.1 Zusatzleistungen 
Allfällige Zusatzleistungen, welche nicht explizit 
in der Offerte enthalten sind, sind aufwand-
mässig nach branchenüblichem Stundensatz 
von 120 CHF zu entschädigen, wenn keine ge-
sonderte Zusatzvereinbarung besteht. Dazu 
gehört beispielsweise eine nachträgliche Ver-
änderung am Sprechertext durch den Kunden 
nach Sprecheraufnahme des zuvor bestätigten 
Sprechertextes oder eine nachträgliche Anpas-
sung oder Neuerstellung von Konzeption, Il-
lustration oder Animation nach Abnahme 
durch den Kunden. 
 
Zusätzlich benötigte Lizenzen (z.B. Schriftar-
ten) werden nach schriftlicher Bestätigung des 
Kunden erworben und separat in Rechnung 
gestellt. 
 
 

7.2 Fälligkeit 
60% des Offertbetrags ist innert 14 Tagen nach 
der schriftlichen Annahme der Offerte durch 
den Kunden zur Zahlung fällig. Der Restbetrag 
wird innert 14 Tagen nach Abnahme des End-
produkts zur Zahlung fällig. 
 
Ist ein Auftrag vier Wochen nach dem im Zeit-
plan definierten Fertigstellungstermin noch 
nicht abgeschlossen, ist der Dienstleister – un-
abhängig vom Projektstand und vom Grund 
der Verzögerung – berechtigt, den noch offe-
nen Offertbetrag in Rechnung zu stellen. Der 
Rechnungsbetrag ist innert 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 
 
7.3 Verzug 
Wird das Honorar nicht bis zum vereinbarten 
Fälligkeitstermin bezahlt, so mahnt der Dienst-
leister den Kunden und setzt ihm eine kurze 
Nachfrist an. Wird innerhalb der neu gesetzten 
Frist immer noch nicht bezahlt, ist ein Verzugs-
zins von 5% fällig.  
 
§8 Vorzeitige Kündigung (Projektabbruch) 

Kündigt der Kunde den Vertrag vor der Ab-
nahme des Endprodukts aus Gründen, die der 
Dienstleister nicht zu vertreten hat, schuldet 
der Kunde dem Dienstleister folgende pau-
schale Entschädigung: 
 
(a) bei Kündigung vor dem Kick-off Meeting: 

20% des Offertbetrags; 
(b) bei Kündigung nach dem durchgeführten 

Kick-off Meeting: 40% des Offertbetrags; 
(c) bei Kündigung nach dem zugestellten Kon-

zept (Skript/Drehbuch): 80% des Offert-
betrags; 

(d) bei Kündigung nach den zugestellten Illust-
rationen (Storyboard): 100% des Offert-
betrags. 

 
Die Geltendmachung eines allfälligen darüber 
hinausgehenden, durch die vorzeitige Beendi-
gung eingetretenen Schadens durch den 
Dienstleister bleibt vorbehalten. 
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§9 Haftung und Garantie 
 
9.1 Haftung 
Der Dienstleister haftet ausschliesslich für di-
rekte und nachgewiesene Schäden, welche 
durch rechtswidrige Absicht oder grobe Fahr-
lässigkeit des Dienstleisters verursacht wor-
den sind. Für leichte Fahrlässigkeit sowie 
für indirekte Schäden oder Folgeschäden 
(insbesondere entgangener Gewinn oder 
Reputationsschäden) wird die Haftung des 
Dienstleisters – unabhängig vom Rechts-
grund – ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
9.2 Garantie 
Soweit der Dienstleister werkvertragliche Leis-
tungen erbringt, haftet er für allfällige Mängel 
nur, wenn er diese verschuldet hat. Die Garan-
tiefrist beträgt 24 Monate ab Übermittlung 
des Endprodukts an den Kunden. Allfällige 
Mängel sind vom Kunden innert 5 Werktagen 
zu rügen. Der Kunde ist im Falle eines durch 
den Dienstleister verschuldeten Mangels aus-
schliesslich berechtigt, Nachbesserung zu ver-
langen. 
 
§10 Datenschutz 
 
Die Parteien verpflichten sich, bei der Daten-
verarbeitung die anwendbaren gesetzlichen 
Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere 
die Bestimmungen des Bundesgesetzes über 
den Datenschutz (DSG) und der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen 
Union in der jeweils gültigen Fassung, einzuhal-
ten.  
 
Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass der 
Dienstleister die überlassenen personenbezo-
genen Daten des Kunden zur Durchführung 
dieses Vertrags speichert und allein im Rah-
men der Zweckbestimmung dieses Vertrages 
verarbeitet. Weiterführend zählen die detail-
lierten Bestimmungen des Dienstleisters ge-
mäss 
https://videodesign.com/de-ch/datenschutz/ 
 
§11 Geheimhaltung 
 
Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen von 
der anderen Partei offen gelegten oder sonst-
wie zugekommenen Informationen, die als 
vertraulich gekennzeichnet werden oder nach 

sonstigen Umständen als Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnisse der anderen Partei erkenn-
bar sind, zeitlich unbefristet geheim zu halten, 
sie mit derselben Sorgfalt zu behandeln wie 
ihre eigenen Geschäftsgeheimnisse, sie Drit-
ten nicht offenzulegen und alle Anstrengun-
gen zu unternehmen, um Dritte am Zugang zu 
diesen Informationen zu hindern. 
 
Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht in Bezug 
auf Informationen, die einer Partei nachweis-
lich bereits vor ihrer Mitteilung im Rahmen 
des Vertrages bekannt waren, bei Vertragsab-
schluss allgemein bekannt waren oder ohne 
Verstoss gegen den Vertrag allgemein be-
kannt werden. 
 
Die Parteien verpflichten sich, die Geheimhal-
tungspflicht auf sämtliche von ihnen bei der 
Durchführung des Vertrags hinzugezogenen 
Mitarbeiter, freien Mitarbeiter oder Subunter-
nehmer zu überbinden. 
 
Nach Beendigung des Vertrages sind sämtli-
che Unterlagen, einschliesslich sämtlicher Ko-
pien, verkörperten Arbeitsergebnisse und 
sonstige vertrauliche Informationen einer Par-
tei, die sich im Besitz oder unter Kontrolle der 
anderen Partei befinden, vollumfänglich und 
unverzüglich zurückzugeben bzw. zu löschen. 
 
§12 Schlussbestimmungen 
 
12.1 Anwendbares Recht und Gerichts-
stand 
Die vorliegende Vereinbarung untersteht 
schweizerischem Recht unter Ausschluss des 
Kollisionsrechts. Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nut-
zung von Dienstleistungen auf den Webseiten 
ist der Sitz des Dienstleisters.  
 
12.2 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung der AGB unwirksam 
sein oder werden, so bleiben die übrigen Rege-
lungen hiervon unberührt. In diesem Fall ver-
pflichten sich die Vertragsparteien, eine Rege-
lung zu treffen, die wirtschaftlich dem Gewoll-
ten am nächsten kommt. Das gleiche gilt für 
den Fall, dass sich die AGB als lückenhaft und 
undurchführbar erweisen sollten.  
 
  



 

 

 

5 / 5 

 
 

Videodesign.ch GmbH 
Pilatusstrasse 18 
CH-6003 Luzern 

+41 (0) 44 555 86 90 
info@videodesign.com 
www.videodesign.com 

12.3 Schriftform 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen 
dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ge-
nauso wie die Aufhebung des Schriftformerfor-
dernisses selbst der Textform.  
 
12.4 Änderungen 
Der Dienstleister behält sich das Recht vor, 
diese AGB jederzeit und ohne Nennung von 
Gründen zu ändern. Die geänderten AGB wer-
den dem Kunden per E-Mail spätestens zwei 
Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugestellt. Wi-
derspricht der Kunde nicht vor dem Inkrafttre-
ten der AGB, gelten die geänderten AGB als 
angenommen. 
 
Stand: 22. Januar 2020 
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